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Norm

AVG §56

B-VG Art20 Abs1

RStDG §63 idF 2013/I/210

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §17
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Rechtssatz

Eine Bescheiderlassung über die (von der Frage der Rechtmäßigkeit und Befolgungsp=icht einer die Ausübung einer

Nebenbeschäftigung untersagenden Weisung zu unterscheidende) Frage der (Un-)Zulässigkeit der Ausübung einer

Nebenbeschäftigung ist jedenfalls dann geboten, wenn oAenkundig eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem

Richter und seiner Dienstbehörde darüber vorliegt, ob die Ausübung der Nebenbeschäftigung nach § 63 RStDG

verboten (untersagt) ist (siehe VwGH 27.10.1999, 99/12/0177).
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